Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V. 

S P I E L O R D N U N G   D E R   F R A U E N

(Ergänzung zur BTO des SBNRW)





1.	E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T



1.1	Die Einzelmeisterschaft der Frauen des SBNRW wird als Rundenturnier mit maximal 10 Teilnehmerinnen ausgetragen.

1.2	Zu der Einzelmeisterschaft des SBNRW werden zugelassen:

1.2.1	je eine Spielerin aus jedem Verband,

1.2.2	die NRW-Meisterin des Vorjahres; verzichtet diese auf die Teilnahme, kann ein Freiplatz vergeben werden,

1.2.3	bis zu zwei Spielerinnen, die einen Freiplatz erhalten,

1.2.4	eine Vertreterin des Ausrichters.

1.3	Freiplätze werden auf Antrag von den Verbandsfrauenreferentinnen unter Vorsitz des Referenten für Frauenschach im SBNRW vergeben.

1.4	Zur Einzelmeisterschaft des SBNRW muß mindestens vier Wochen vor Turnierbeginn eingeladen werden.

1.5	Die Bedenkzeit beträgt 
je Spielerin 
zwei Stunden für 
die ersten 
40 Züge (
Zeitko
n
trolle)
. Da
nach 
müssen die ve
r
ble
i
be
n
den Züge von je
der Spielerin innerhalb einer Stunde au
s
ge
führt werden. Es ge
l
ten
 hierfür
 die “FIDE-Bestim�mun�gen für die Beendigung der Partien durch Schnellschach”
.


1.6	Die Zahl der Aufsteigerinnen zur Deutschen Einzelmeisterschaft (DDEM) richtet sich nach der Turnierordnung des Deutschen Schachbundes.

1.7	Bei 
Punktg
leich
heit
 auf den Plätzen, die zur Teilnahme an der DDEM berechtigen,
 rich
�
tet sich
 
die Rangfolge nach Sonneborn-Berger. Ergibt sich auch danach Gleichstand, wird gelost
.


























2.	M A N N S C H A F T S M E I S T E R S C H A F T

2.1	Die Frauen-Oberliga wird in Gruppen eingeteilt. Die Zahl der Gruppen richtet sich nach der Zahl der gemeldeten Mannschaften. Es soll möglichst in Gruppen bis zu höchstens sechs Mannschaften gespielt.

2.2	Die Ausschreibung der Frauen-Oberliga regelt die Abstiegsfrage.

2.3	Die Meisterschaft wird mit Vierermannschaften ausgetragen.

2.4	In der Oberliga dürfen je Kampf und Mannschaft bis zu zwei Gastspielerinnen und Spielerinnen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen („nichdeutsche Spielerinnen“), eingesetzt werden. Spielerinnen mit Staatsangehörigkeit der Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes werden den deutschen Spielerinnen gleichgestellt. Der Europäische Wirtschaftsraum beinhaltet die Länder der EU sowie Liechtenstein, Island und Norwegen. Die Erteilung der Gastspielgenehmigung erfolgt immer nur für ein Spieljahr und kann sich nur auf einen Verein beziehen. Gastspielgenehmigungen von Vereinen, die sich selbst an den Frauen-Mannschaftskämpfen beteiligen, werden nicht anerkannt.

2.5	Ist ein Verein mit zwei Mannschaften in der Oberliga vertreten, so sind die Spielerinnen in zwei getrennten Ranglisten zu melden. Nur die Ersatzspielerinnen können in beiden Teams aufgelistet werden. Nach ihrem ersten Einsatz in einer dieser Mannschaften ist der Einsatz in der anderen Mannschaft nicht mehr möglich.

	Ist ein Verein in der Bundesliga und/oder in der 2. Bundesliag, Regionalliga sowie in der Oberliga vertreten, können die Oberliga-Spielerinnen einmal als Ersatzspielerin eingesetzt werden. Sie sind dann am gleichen Spieltermin für die Oberliga-Mannschaft nicht spielberechtigt. Werden sie ein zweites Mal Mal als Ersatzspielerin eingesetzt, verlieren sie ihre Spielberechtigung in der Oberliga.

2.6	Spieldauer und Bedenkzeit

	Die Bedenkzeit beträgt je Spielerin zwei Stunden für 40 Züge (Zeitkontrolle). Danach müssen die verbleibenden Züge von jeder Spielerin innerhalb einer Stunde ausgeführt werden. Es gelten hierfür die „FIDE-Bestimmungen für die Beendi�gung der Partien durch Schnellschach”.

2.7	Die Mannschaftskämpfe werden von den Mannschaftsführern gemeinsam geleitet.

2.8	Punktwertung

2.8.1	Bei Mannschaftskämpfen gilt folgende Wertung:

für einen gewonnenen Kampf	2 Punkte

für einen unentschiedenen Kampf	1 Punkt

für einen verlorenen Kampf	0 Punkte

2.8.2	Ein Mannschaftskampf ist gewonnen, wenn eine Mannschaft nach Beendigung des Kampfes mehr Brettpunkte erzielt hat als die andere.

2.9	Punktgleichheit

	Bei Gleichstand in den Mannschaftspunkten entscheidet über den Gruppensieg das Ergebnis der Kämpfe der punktgleichen Mannschaften untereinander. Führt dies zu keinem Ergebnis, finden Stichkämpfe statt. Bei den anderen Plätzen entscheidet bei Gleichstand die Anzahl der Brettpunkte.

2.10	Stichkämpfe

	Sind zwei Vereine betroffen, wird ein Stichkampf ausgetragen. Endet dieser unentschieden, so gilt die Berliner Wertung. Ergibt sich auch danach Gleichstand, werden Blitzwettkämpfe (mit Farbwechsel) und unveränderter Mannschaftsaufstellung bis zur Entscheidung gespielt. Sind mehr als zwei Vereine betroffen, wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. Kommen in diesem Turnier wieder mehrere Mannschaften punktgleich an die Spitze, so werden die Ergebnisse der Kämpfe dieser Mannschaften untereinander gewertet. Entsteht auch dann noch Gleichstand, entscheidet bei den punktgleichen Mannschaften die Anzahl der Brettpunkte aus der Stichkampfrunde; führt auch dies zu keinem Ergebnis, so werden die Brettpunkte gemäß der Berliner Wertung umgerechnet. Entsteht wiederum Gleichstand, so wird gelost.







3.	B L I T Z E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T



3.1	Die Zahl der Teilnehmerinnen beträgt 30.

3.2	Teilnahmeberechtigt sind:

	die vier Erstplazierten der letztjährigen Meisterschaft, eine Ausrichtervertreterin; die übrigen 25 Plätze werden von den Verbänden entsprechend der Zahl ihrer weibli�chen Mitglieder gestellt.

3.3	Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der nächsten Deutschen Damen-Blitzmeisterschaft (DDBEM) berechtigenden Platz Punktgleich�heit, werden bei zwei punktgleichen Spielerinnen zwei Stichkampfpartien ausgetra�gen. Ergibt sich auch danach Gleichstand, entscheidet die erste gewonnene weitere Stichkampfpartie. Bei mehreren punktgleichen Spielerinnen wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. Ergibt sich auch dann Gleichstand, wird gelost. Für die erste Stichkampfpartie werden die Farben gelost, danach gewechselt. Die Reihenfolge ei�nes einrundigen Turniers wird ausgelost.







4.	B L I T Z M A N N S C H A F T S M E I S T E R S C H A F T

4.1	Die NRW-Blitzmannschaftsmeisterschaft ist offen.

4.2	Gespielt wird mit Vierer-Vereins-Mannschaften (zwei Gastspielerinnen nach den Bestimmungen des DSB sind erlaubt). Eine fünfte Spielerin kann als Ersatzspielerin unter Aufrücken der übrigen Spielerinnen angereiht werden.

4.3	Die für die erste Runde gemeldete Rangfolge kann während des Turniers nicht geändert werden. Veränderte Rangfolge führt zum Verlust des Mannschaftskamp�fes.



4.4	Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der Deutschen-Damen-Blitzmannschaftsmeisterschaft berechtigenden Platz Mannschaftspunkt-Gleichheit, entscheidet die Zahl der im Turnier erzielten Brettpunkte. Ist auch sie gleich, wird bei zwei punktgleichen Mannschaften ein Stichkampf mit vertauschten Farben gespielt. Endet er unentschieden, ist Berliner Wertung für den Stichkampf anzuwenden. Führt auch das zu Punktgleichheit, entscheidet der erste nach vorste�henden Wertungsmerkmalen entschiedene weitere Stichkampf.

	Bei mehr als zwei punktgleichen Mannschaften wird ein einrundiges Stichturnier ausgetragen. Bei Mannschaftspunkt-Gleichheit in dem Stichturnier sind die o.a. Hilfswertungen, bezogen auf das Stichturnier, anzuwenden.







5.	S C H N E L L S C H A C H E I N Z E L M E I S T E R S C H A F T

5.1	Die Zahl der Teilnehmerinnen beträgt 30.

5.2	Teilnahmeberechtigt sind:

	die vier Erstplazierten der letztjährigen Meisterschaft, eine Ausrichtervertreterin; die übrigen 25 Plätze werden von den Verbänden entsprechend der Zahl ihrer weibli�chen Mitglieder gestellt.

5.3	Entsteht auf dem ersten Platz oder auf dem letzten zur Teilnahme an der nächsten Deutschen Damen-Schnellschacheinzelmeisterschaft (DDSEM) berechtigenden Platz Punktgleichheit, werden bei zwei punktgleichen Spielerinnen zwei Stichkampfblitz�partien ausgetragen. Ergibt sich auch danach Gleichstand, entscheidet die erste ge�wonnene weitere Stichkampfpartie. Bei mehreren punktgleichen Spielerinnen wird ein einrundiges Turnier ausgetragen. Ergibt sich auch dann Gleichstand, wird ge�lost. Für die erste Stichkampfpartie werden die Farben gelost, danach gewechselt. Die Reihenfolge eines einrundigen Turniers wird ausgelost.

5.4	Gespielt werden 9 Runden Schweizer System; es gelten die FIDE-Schnellschachre�geln.
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